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Liebe Mitglieder, 
laut "Financial Times" sehen die Pläne der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe zur Reform der Gesetzlichen Unfall-
versicherung einen erheblichen Entschädigungsent-
zug für Arbeits- und Wegeunfallopfer sowie Berufs-
erkrankte vor.  Danach ist (u.a.) geplant: 

� Rentenentschädigung soll die Haftpflichtver-
sicherung der Unternehmen chronisch oder 
akut Arbeitsverletzten nur noch ab einem 
Schädigungsgrad von 50% Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE) gewähren. 

� Rentenentschädigung soll nur noch bis zum 
65. Lebensjahr geleistet werden 

� Sollte ein Unfallopfer trotz seiner bleibenden 
Gesundheitsschäden noch erwerbstätig sein 
können, wird die Entschädigung gesenkt.   

� Schädigungsgrade zwischen 35 und 50%  
(MdE) sollen mit einer nach dem Alter gestaf-
felten Abfindung zwischen 6.000 und 24.000 
Euro entschädigt werden 

Parallel dazu bastelt die große Koalition an einer weite-
ren sog. Gesundheitsreform. Auch jetzt soll es keine 
Rolle spielen, dass die Berufsgenossenschaften (BGen) 
schon lange ca. 30 Mrd. Euro1 Kosten jährlich auf die 
GKV und die GRV abwälzen:  

� Für arbeitsbedingte Gesundheitsschäden von 
Versicherten und der dadurch u.U. verschul-
deten Früherwerbsunfähigkeit zahlen die 
BGen nichts. Nach einer Studie der BKK 
(2002) kosten die arbeitsbedingten Erkran-
kungen die GKV jährlich 15 Mrd. Euro.  

                                                      
1 Gesamtausgaben der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
2004 ca. 10 Milliarden, Einnahmen ca. 12 Milliarden bei ei-
ner Rücklage von etwas mehr als 9 Milliarden (ohne sonsti-
ges Vermögen), Quelle: HVBG Geschäftsergebnisse 2005. 

� Berufskrankheiten oder chronische Gesund-
heitsschäden durch Arbeits- bzw. Wegeunfäl-
le werden meist nicht anerkannt. Diese 
Erkrankungs- und Früherwerbsunfähigkeits-
kosten zahlen a) die GKV und die GRV und 
b) die geschädigten Opfer selbst.   

� Auch für Berufskrankheiten und die Folgen 
von Arbeitsunfällen müssen die Krankenkas-
sen zahlen, wenn die MdE unter 20% liegt 
und eine BG begutachten lässt, weitere The-
rapien seien überflüssig.   

Es ist also diese Solidarhaftpflichtversicherung "GUV", 
die die Finanzkrise der GKV und GRV wesentlich mit-
verursacht hat. Die geplanten Deckelungen in der GUV 
werden die Finanzkrise der GKV ungleich verschärfen - 
nur wissen soll das möglichst keiner.2   
Entschädigungsentzug ist freilich nur der eine Punkt. 
Auf einem ganz anderen Blatt steht dagegen, dass die 
Planungen weit darüber hinausgehen. Ich will es so 
formulieren: Im Kern hebeln sie die Schadensverursa-
cherhaftung weiter aus - wie im Einzelfall zuvor be-
reits geschehen bei den Schädigungsrisiken für die Be-
völkerung durch Atomenergie und Gentechnologie.  
Mit dieser GUV-Reform wird indes eine neue Qualität 
erreicht. Die Politik setzt mit ihr die Axt an Stamm und 
Hauptwurzelwerk, sprich: an die prinzipiellen Ge-
schäftsgrundlagen des bürgerlichen Vertrags- und Ge-
schäftsverkehrs.  
AbeKra e.V. protestiert gegen diese GUV-´Reform´-
pläne: Sie demontieren das Verursacherhaftprinzip, ver-
letzten weitere wesentliche Grundlagen des Bürgerli-
chen Gesetzbuches sowie unserer Verfassung und dis-
kriminieren die Arbeits-/Wege- und Berufskrankheits-
opfer. 

Dr. Angela Vogel 

                                                      
2 Das mag (auch) erklären, warum Kanzlerin Merkel auf dem 
Konstruktionszombi "Gesundheitsfond" derart strikt besteht. 



 

 
Crash 18, abeKra, Verband arbeits- und berufsbedingt Erkrankter e.V., UMG-Beilage 3/2006 

 

2 

Aus der Rechtsprechung 

Wichtige Verfahrensfragen

Dauer Verletztengeld 
Immer wieder kommt es bei Versi-
cherten zu Unsicherheiten darüber, 
welche Verfahrensschritte in Ver-
letztengeldfragen zu beachten sind. 
Diese sind in den §§ 45 ff SGB VII, 
den Regeln zum Verletztengeld, 
leider etwas unzulänglich geregelt.  
Hier hat das Urteil des 2. Senats 
des BSG vom 13.9.2005– Az.: B 2 
U 4/04 R3 – jetzt ein wenig mehr 
grundsätzliche Klarheit geschaffen. 
In dem Revisionsverfahren eines 
Verkaufsberaters, der im Juni 1997 
einen Wegeunfall mit HWS-Distor-
sion erlitten hatte, ging es u.a. auch 
um die Dauer von Verletztengeld-
zahlungen und die Bewertung von 
Arbeitsunfähigkeit. Seit seinem 
Wegeunfall quälten den Verun-
glückten ein Kopfschmerzsyndrom 
mit ausgeprägten Konzentrations- 
und Merkstörungen. Den meisten 
von Ihnen, die einen entsprechen-
den Autounfall hatten, dürften diese 
Gesundheitsstörungen sehr bekannt 
vorkommen (einschließlich des 
nachfolgend beschämend inkompe-
tent wie Sie diskriminierenden 
Verhaltens des zuständigen UVT).  
Die Berufsgenossenschaft hatte 
dem Versicherten Verletztengeld 
bis Mai 1998 gewährt. Mit Be-
scheid vom 24. Juni 1998 teilte sie 
ihm jedoch mit, seine derzeitigen 
Beschwerden, resp. Arbeitsunfähig-
keit, sei nicht durch den Wegeun-
fall verursacht. Ab Oktober 1997 
übernehme sie keine Entschädi-
gungsleistungen mehr.  
In seiner vornehmsten Eigenschaft 
als his masters voice stimmte dem 

                                                      
3 Dieses Urteil ist auch in anderer Hin-
sicht – z.B. zu Fragen der MdE und 
allgemeiner Erfahrungssätze – sehr 
interessant. 

auch der BG-Widerspruchsaus-
schuss zu – ob bedenkenlos, wissen 
wir leider nicht, zu intransparent 
sind da die Verhältnisse.  
Wie Abertausenden von anderen 
Versicherten mit ähnlich lautenden, 
ja es lässt sich berechtigt sagen, 
vorsätzlich falschen BG-Beschei-
den und Widerspruchsbescheiden, 
blieb denn auch diesem bedauerns-
werten Betroffenen nichts anderes 
übrig, als den Gang durch die Sozi-
algerichtsbarkeit anzutreten.  
Das SG lehnte seine Klage ab, doch 
gab ihm das LSG in der Berufung 
zumindest teilweise recht. Die 
RichterInnen des LSG verurteilten 
die BG u.a. dazu, das Verletzten-
geld erheblich länger, genauer vom 
10. Dezember 1998 bis zum 30. 
März 2003, zu gewähren.  
Die u.a. auch dagegen eingelegte 
Revision der solchermaßen verur-
teilten BG beim BSG blieb erfolg-
los – und zwar aus folgenden, im 
BSG-Urteil präzise ausgeführten 
Gründen: 
"Gemäß § 46 Abs 3 Satz 1 Nr 1 SGB 
VII endet das Verletztengeld ua mit 
dem letzten Tag der AU oder der Hin-
derung an einer ganztägigen Erwerbs-
tätigkeit durch eine Heilbehandlungs-
maßnahme. Damit normiert § 46 Abs 3 
Satz 1 Nr 1 SGB VII die bereits aus § 
45 Abs 1 Nr 1 SGB VII abzuleitende 
Folge, dass das Verletztengeld endet, 
wenn eine unfallbedingte AU nicht 
mehr vorliegt (Kater in: Kater/Leube, 
SGB VII, § 46 RdNr 11)." 

Ende der Arbeitsunfähigkeit heißt, 
ein Verletzter oder eine Verletzte 
müssen auch tatsächlich wieder ar-
beitsfähig werden. Im vorliegenden 
Fall hatte der zuständige Renten-
versicherungsträger dem Verletzten 
aber bereits die Vollständige Er-
werbsminderungsrente (V-EMR) 
unbefristet genehmigt, u.a. weil 
keine Aussicht bestand, der Versi-

cherte werde seinen Lebensunter-
halt wieder selbst verdienen kön-
nen.  
Das Recht der GUV4 sei, so das 
BSG, in einem solchen Fall eindeu-
tig: 
"Ist mit dem Wiedereintritt der Arbeits-
fähigkeit nicht zu rechnen und sind be-
rufsfördernde Leistungen (seit dem 1. 
Juli 2001: Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben) nicht zu erbringen, endet 
das Verletztengeld mit dem Tag, an 
dem die Heilbehandlung so weit abge-
schlossen ist, dass der Versicherte eine 
zumutbare, zur Verfügung stehende 
Berufs- oder Erwerbstätigkeit aufneh-
men kann (Nr 1), mit dem Beginn der 
in § 50 Abs 1 Satz 1 SGB V genannten 
Leistungen, es sei denn dass diese Leis-
tungen mit dem Versicherungsfall in 
Zusammenhang stehen (Nr 2) und im 
Übrigen mit Ablauf der 78. Woche, ge-
rechnet vom Tag des Beginns der AU 
an, jedoch nicht vor dem Ende der sta-
tionären Behandlung (Nr 3). Dabei 
kommt ein Ende des Verletztengeldan-
spruchs nach Nr 3 aaO erst dann in 
Betracht ("im Übrigen"), wenn die 
Voraussetzungen eines Verletztengel-
des nach Nr 1 und 2 aaO nicht gege-
ben sind (...). 

Die Tatbestände für ein Ende des Ver-
letztengeldanspruchs in § 46 Abs 3 
Satz 2 Nr 1 bis 3 SGB VII setzen vor-
aus, dass mit dem Wiedereintritt der 
Arbeitsfähigkeit nicht zu rechnen ist, 
dh mit der Beendigung der infolge des 
Versicherungsfalls eingetretenen AU 
zumindest für die nächsten 78 Wochen 
nicht zu rechnen sein darf (..). Weiter 
darf zum Zeitpunkt der Entscheidung 
kein Anspruch auf berufsfördernde 
Leistungen (bzw ab 1. Juli 2001 Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben), 
die einen Anspruch auf Übergangsgeld 
auslösen, bestehen (Krasney aaO; Ka-
ter, aaO, § 46 RdNr 14).  

Liegt weder ein Ende des Verletzten-
geldanspruchs nach Nr 1 noch nach 
Nr 2 aaO vor und sind auch die für 

                                                      
4 GUV: Gesetzliche Unfallversicherung 
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alle drei Tatbestände gemeinsamen 
Voraussetzungen nach § 46 Abs 3 
Satz 2 SGB VII nicht gegeben, so tritt 
auch nach Nr 3 aaO allein wegen des 
Ablaufs der Frist von 78 Wochen seit 
Beginn der AU kein Ende des Verletz-
tengeldanspruchs ein, sondern Ver-
letztengeld ist über die 78. Woche hin-
aus zu zahlen." (H.v.m.) 

Ich fasse zusammen: Ist ein Versi-
cherter, eine Versicherte, 1) wieder 
arbeitsfähig, steht 2) eine zumutba-
re Arbeit zur Verfügung und ist 3) 
die stationäre Heilbehandlung zu 
Ende, steht ihm oder ihr kein Ver-
letztengeld mehr zu.  
Umgekehrt heißt das:  

• Ist er/sie, nicht wieder 
arbeitsfähig, gibt es  

• keinen a) zumutbaren und b) 
zur Verfügung stehenden Ar-
beitsplatz und muss er/sie 

• nach wie vor stationär behan-
delt werden, muss die BG 
Verletztengeld zahlen –  

auch wenn die 78 Wochen bereits 
abgelaufen sind.  
Das aber nur, wenn  

• keine berufsfördernde Maß-
nahme (z.B. Umschulung) be-
willigt wurde, weil der/die Be-
troffene dann Übergangsgeld 
erhalten hat oder erhält oder  

• der/die verletzte Versicherte 
voraussichtlich nicht mehr 
arbeitsfähig werden wird. 

Auch das ist in sich logisch, weil 
nach Recht und Gesetz dann die 
Verletztenrente das Verletztengeld 
ablösen soll.  
Damit klar wird, wann endet nun 
das Verletztengeld und ab wann ist 
mit der Verletztenrente (oder BK-
Rente) zu rechnen (und das BG-
Verwaltungshandeln rechtsstaat-
lich) muss die BG-Verwaltung, so 
der 2. BSG-Senat, die Rechte der 
Versicherten wahren. Das heißt, in 
den Worten des BSG ausgedrückt:  
"Das Ende des Verletztengeldan-
spruchs nach § 46 Abs 3 Satz 2 SGB 
VII ist durch Verwaltungsakt festzustel-

len, weil es eine Prüfung iS einer 
Prognoseentscheidung erfordert, die 
nicht durch die Gerichte ersetzt werden 
kann (vgl Nehls in: Hauck/Noftz, SGB 
VII, Stand 2005, § 46 RdNr 11; aA 
Mehrtens in: Bereiter-Hahn-Mehrtens, 
SGB VII, Stand 2005, § 46 RdNr 9.3; 
differenzierend Ricke in: Kasseler 
Kommentar, Stand 2005, § 46 SGB VII 
RdNr 9; Krasney in Brackmann, aaO, 
§ 46 RdNr 19). Die Frage, ob berufs-
fördernde Leistungen zu erbringen 
sind, richtet sich dabei nach den Er-
folgsaussichten, dem Alter des Versi-
cherten und weiteren Umständen, die 
der Unfallversicherungsträger bei sei-
ner Prüfung berücksichtigen muss (vgl 
Ricke, aaO, RdNr 11). Dabei kommt es 
auf den Zeitpunkt der Entscheidung des 
Unfallversicherungsträgers an. Eine 
rückwirkende Feststellung der Voraus-
setzungen einer Beendigung des Ver-
letztengeldanspruchs nach § 46 Abs 3 
Satz 2 SGB VII kommt dabei nicht in 
Betracht (vgl im Ergebnis BSG SozR 3-
2700 § 46 Nr 1). Insoweit ist es entge-
gen der Auffassung der Beklagten un-
beachtlich, ob eine Gewährung von 
Entschädigungsleistungen erst nach-
träglich zuerkannt wurde. Da die Be-
klagte bis zum 30. März 2003 keinen 
Verwaltungsakt gegenüber dem Klä-
ger über eine Beendigung des Verletz-
tengeldanspruchs erlassen hatte, be-
stand der Anspruch jedenfalls bis zu 
diesem Zeitpunkt, wie das LSG im Er-
gebnis zutreffend festgestellt 
hat."(H.v.m.) 

Im Klartext: Bis zur Bescheidertei-
lung einer BG besteht für alle ehe-
maligen oder auch noch derzeitigen 
Bezieher von Verletztengeld ein 
wieterer Anspruch – nach den zu-
vor genannten Voraussetzungen. 
Sollten Sie davon betroffen sein 
oder gewesen sein, bitte ich jedoch 
die Verjährungsfrist für Leistungen 
aus der GUV zu beachten – sie be-
trägt drei Jahre.  
Ob freilich ein Verletztengeldan-
spruch ohne explizite Antragsstel-
lung seitens des/der Betroffenen 
wieder auflebt, wenn eine berufs-
fördernde Maßnahme wegen ver-
letzungsbedingter Leistungsminde-
rung abgebrochen werden musste, 
ist damit nicht gesagt.  

Sollte in einem derartigen Fall kein 
rechtsmittelfähiger BG-Bescheid zu 
Beginn und Ende des Verletzten-
geldanspruchs ergangen sein, wäre 
der Anspruch für den Zeitraum 
zwischen Ende der berufsfördern-
den Maßnahme und Beginn der 
Entschädigungsrentenzahlung bei 
dem UVT versuchsweise geltend 
zu machen.  

Sozialdatenschutz: § 84 SGB X 
Mit Beschluss hat der 2. Senat des 
BSG – unter dem Az.: B 2 U 24/04 
R - vom 21. März 2006 die – für 
alle GUV-VersicherungsnehmerIn-
nen sozialdatenschutzrechtlich au-
ßerordentlich bedeutsame - Klage 
bzw. den schließlichen Revisions-
antrag einer Versicherten als "unzu-
lässig" zurückgewiesen. Der Fall: 
Eine inzwischen durch Formalde-
hyd an den Atemwegen sowie nerv-
lich schwer erkrankte Versicherte 
hatte von der zuständigen BG ge-
fordert, die gutachterlichen Äuße-
rungen des Dr. P(rager) aus ihrer 
Verwaltungsakte zu entfernen. 
Dies, weil die BG die Akte mit al-
len darin enthaltenen Sozialdaten 
der Versicherten diesem - je nach 
Bedarf mal als unabhängiger Gut-
achter, mal als BG-sprach-röhren-
der Beratungsarzt, mal als Augen 
zwinkernder Betriebsmediziner er-
scheinender - Arzt (der BG-Mann 
für alle Fälle!) ohne ihr Wissen, ge-
schweige denn ihre Zustimmung 
zum Zwecke eines BG-Parteien-
vortrags in der Darbietungsform 
eines unabhängigen wissenschaft-
lichen Gutachtens offenbart hatte.  
Weder die BG noch die beiden so-
zialgerichtlichen Tatsacheninstan-
zen mochten diese BG-Stellung-
nahme aus den Akten der Versi-
cherten löschen.  
Insbesondere das Urteil des LSG 
NRW unter dem Az.: L 17 U 106/-
02 hatte nicht nur unter Versiche-
rungsnehmerInnen für große Unru-
he gesorgt. Das nicht nur wegen 
dessen Versuch, den in den §§ 199 
und 200 im SGB VII verankerten 



Angela Vogel, Aus der Rechtsprechung: Wichtige Verfahrensentscheidungen 

 
Crash 18, abeKra, Verband arbeits- und berufsbedingt Erkrankter e.V., UMG-Beilage 3/2006 

 

4 

Sozialdatenschutz für KlägerInnen 
im Wege der Rechtsprechung zu 
beseitigen, sondern auch, weil an-
dere SozialrichterInnen flugs ver-
sucht hatten, dieses Urteil zu eben 
demselben Zweck: Löschung des 
Sozialdatenschutzes für GUV-Ver-
sicherungsnehmerInnen, auch in 
den bei ihnen gerade anhängigen 
Prozessen zu nutzen (um nicht zu 
sagen, zu missbrauchen). Man be-
denke, zu diesem Zeitpunkt war das 
LSG-NRW-Urteil höchstrichterlich 
noch nicht einmal bestätigt.  
Nun ist es rechtskräftig, doch an-
ders als es sich etliche Sozialrichte-
rInnen wünschten.  
Der 2. Senat des BSG hat sich auf 
die ausführliche Begründung des 
LSG NRW nicht eingelassen, wa-
rum sich die UVT im Namen ihres 
Rechts auf rechtliches Gehör solche 
gutachterlichen Stellungnahmen 
beschaffen und die Sozialgerichts-
barkeit sie ihrerseits nicht als Par-
teienvortrag der UVT, sondern als 
wissenschaftliche Gutachten ver-
werten dürften. Die Richter des 2. 
Senats haben das Problem vielmehr 
sehr salomonisch umschifft und ge-
sagt: 
"Soweit die Beklagte verpflichtet wer-
den soll, die gutachtlichen Äußerungen 
des Dr. P. aus ihrer Verwaltungsakte 
zu entfernen, war das klageabweisende 
Urteil mit der Maßgabe zu bestätigen, 
dass die darauf gerichtete Klage unzu-
lässig ist. Die vom LSG als revisions-
würdig eingestufte Rechtsfrage, ob die 
Regelung in § 200 Abs 2 SGB VII auch 
für solche beratungsärztliche Stellung-
nahmen gilt, die der Unfallversiche-
rungsträger während eines Gerichts-
verfahrens zur Unterstützung des eige-
nen prozessualen Vorbringens einholt, 

konnte deshalb in diesem Prozess vom 
Senat nicht geklärt werden. Unzulässig 
ist die Klage, weil über den Lö-
schungsanspruch aus § 84 Abs 2 SGB 
X vor Klageerhebung in einem Verwal-
tungsverfahren zu befinden ist. Der 
Anspruch auf Löschung rechtswidrig 
gespeicherter Sozialdaten ist Ausfluss 
des hoheitlich geprägten Versiche-
rungsverhältnisses, in dem Entschei-
dungen grundsätzlich durch Verwal-
tungsakt, also durch einseitige 
verbindliche Regelung, zu treffen sind. 
Ein Sachverhalt, bei dem ausnahms-
weise unmittelbar auf Leistung geklagt 
werden kann ( § 54 Abs 5 SGG) liegt 
nicht vor. Da ein Bescheid der 
Beklagten bisher nicht ergangen ist, 
hätte das Berufungsgericht über den 
Anspruch nicht sachlich entscheiden 
dürfen." Will sagen, und darin liegt die 
wichtige verfahrensrechtliche Klar-
stellung: Betroffene, die sich sozi-
aldatenschutzrechtlich beschwert 
sehen, müssen während des laufen-
den Gerichtsverfahrens bei der BG 
(also der Beklagten) beantragen, 
das nach § 200 Abs. 2 SGB VII 
verfahrensrechtswidrig zu Stande 
gekommene Gutachten aus ihrer 
Akte zu löschen. Weigert sich die 
BG, geht alles den gewohnten sozi-
alverfahrensrechtlichen Gang. Nach 
Empfang des BG-Widerspruchsbe-
scheids hat der/die Betroffene vier 
Wochen Zeit, um bei zuständigen 
Sozialgericht dagegen zu klagen – 
bis sie (oder später ihre Hin-
terbliebenen) dann, irgendwann, 
den sozialgerichtlichen Instanzen-
weg so weit durchschritten haben, 
dass sie das Bundesverfassungsge-
richt anrufen können bzw. den Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) 
bzw. den EuGH für Menschenrecht 

(sofern es diesen Gerichtshof dann 
noch gibt).  
Nahezu schlitzohrig, dieser BSG-
Beschluss - vor allem im Zusam-
menhang mit dem Beschluss des 4. 
Senats des BGS in einem renten-
rechtlichen Verfahren zur 

Sozialverfahrensdauer 
Mit Beschluss vom 13.12.2005 ent-
schied der 4. Senat des BSG – Az.: 
B 4 RA 220/04 B - dass ein sehr 
langes Verfahren in der Regel das 
Menschenrecht auf eine gerichtli-
che Entscheidung innerhalb ange-
messener Frist verletze. Das Grund-
gesetz verlange "eine gerichtliche 
Entscheidung ohne Verfahrenver-
zögerung", so die Richter des 4. 
Senats. Dabei stützen sie sich auf 
die Vorgabe des EuGH f. M., wo-
nach eine Verfahrendauer über 
zehn Jahre nur in begründeten Ein-
zelfällen zulässig sei, ansonsten a-
ber "insgesamt sechs Jahre nicht 
überschreiten" dürfe beim Weg 
durch die SG- Tatsachen-Instanzen.  
Wir sind gespannt – wenn auch mit 
einem gewissen Grummeln in den 
Bauchnerven, denn: Rechtliche Be-
schlüsse zur "Verfahrensbeschleu-
nigung" haben die UVT und die 
Sozialgerichtsbarkeit bis jetzt fast 
nur dazu genutzt, die Rechte der 
VersicherungsnehmerInnen zu be-
schneiden - statt wirksam zu erwei-
tern. War nicht auch das Wider-
spruchsverfahren im Zuge der 
UVT- Ermittlungsverfahren zu Be-
ginn der 90er Jahre aus Gründen 
angeblicher "Verfahrensbeschleu-
nigung" bindend geworden und hat 
es nicht das gerade Gegenteil be-
wirkt?  
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